
Merkblatt Notstandsbeihilfen 

Bitte beachten: das Programm „Notstandsbeihilfen“ richtet sich an Personen, die durch das 

Starkregenereignis 30./31.08.2021 so geschädigt wurden, so dass deren wirtschaftliche Existenz 

bedroht ist. 

Wichtig ist dabei: 

 Der Schaden muss ursächlich durch das Starkregenereignis 30./31.08.2021 verursacht sein. 

Sind andere Ereignisse Auslöser des Schadens, ist der Schaden nicht förderfähig. 

 Laut Härtefallrichtlinie sind vor der Gewährung von Notstandsbeihilfen zwingend vorher die 

vorhandenen eigenen Mittel einzusetzen (vgl. Nr. 2, unten). 

Für die Bearbeitung Ihres Antrags benötigen wir zusätzlich zum Antrag Nachweise zu den folgenden 

Punkten (bloße Angaben reichen nicht aus, die Angaben müssen belegt werden, z.B. durch 

Bestätigungen, Schriftstücke, Kopien von Verträgen / Rechnungen etc.): 

1. Schäden 

a. Beschädigtes / zerstörtes Betriebsvermögen (nur bei Unternehmen / Freiberufler / 

land- u. forstwirtschaftliche Betriebe, z.B. Fuhrpark, Arbeitsmittel, Betriebsmittel) 

 

b. Aufstellung Beschädigter / zerstörter Hausrat (nach Zimmer / Stockwerk) 

 

c. Schäden an Heizungsanlagen 

 

d. Schäden an Gebäuden, Aufstellung (nach Art des Schadens, z.B. Fenster zerstört, und 

Zimmer / Stockwerk) 

Schadensnachweise können z.B. sein: Rechnungen, Kostenvoranschläge, Gutachten, bei 

Hausrat auch z.B. Fotos 

2. Verfügbare eigene Mittel 

 

a. Frei verfügbare Mittel (Sparguthaben, Einkommen, etc.) 

 

b. Mittel aus zumutbarer Vermögensveräußerung (z.B. Verkauf andere Grundstücke) 

 

c. Bankkredite (inkl. Sonderkredite aus Anlass des Schadensereignisses, z.B. KfW) 

 

d. Finanzielle Hilfen aus anderen Förderprogrammen 

 

e. Steuervorteil 

 

f. Sonstige Hilfen (ohne Spenden) 

Nachweise zu den vorhandenen eigenen Mitteln (oder deren Fehlen) können sein 

Bankbestätigungen, Kontoauszüge, Kreditverträge, Steuerbescheide, Grundbuchauszüge 

usw. 



3. Ggf. erhaltene Spenden (werden aber nur berücksichtigt, wenn ansonsten die Schadensumme 

überschritten würde) 

 

Wir müssen leider auch darauf hinweisen, dass falsche Angaben im Antragsverfahren, die eine 

(höhere) Auszahlung der Notstandsbeihilfe begünstigen oder generell erst möglich machen, 

möglicherweise einen Straftatbestand darstellen (§§ 263, 264 StGB, vgl. ausführlicher Hinweis im 

Antrag selbst). 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage sowie 

 per E-Mail: hochwasser@lra-ed.de oder 

 

 telefonisch: 08122 58-1205 bzw. -1061 

mailto:hochwasser@lra-ed.de

